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Der Prozess um den Kartoffelzehnten in Kussnacht, 1771

Franz Wyrsch

Die erste Erwahnung des Kartoffelanbaus

Der erste bekannte Bericht, dass in Kissnacht Erdapfel
gepflanzt wurden, steht im Ratsprotokoll 1758. Das ist
reichlich spat. Fur unsere Gegend gilt, was Dr. Karl Zay in
Arth 1807 in seinem Buch tber den Bergsturz tiberliefert
hat: Auf dem Hof Gummi in Roten bei Goldau seien 1727
die ersten Erdapfel, aus dem Elsass hergebracht, gepflanzt
worden. Darum wiirden solche in der Mundart Gummeli
genannt.!

Hiezu setzt aber das Schweizerdeutsche Worterbuch
ein Fragezeichen. Gumel sei die Bezeichnung fiir einen
unregelmassig runden Gegenstand, eine Knolle.2 Bei den
alten Kussnachtern war der Name Hapara gebrauchlich,
entstanden aus Erdbirne, Hardbira, Hapara.

An der Ratssitzung vom Samstag, 12. August 17583,
teilte Ammann Jakob Christoph Trutmann mit, es sei ithm
Klage eingereicht worden, Anton Trutmann, des Sagenrue-
dis selig Knab, habe an einigen Orten auf der Dorfallmend
«Erdbirn entfrombdet». Innozenz Ulrich, Josef Stump und
Karl Sidler konnten das bezeugen. Der Ratsbeschluss:
Diese sollen stante pede einvernommen werden.

Der Rat fuhr mit seinen Geschaften fort. Beim nachsten
Traktandum erkannte er, ein «Warchmann» aus dem Kan-
ton Luzern, der ohne Erlaubnis bei seinem Schwager Josef
Gugler Behausung gefunden, habe samt seinem Weibe bis
Martini den Kirchgang zu verlassen.

Unterdessen hatte der Weibel die Zeugen herbeigefiithrt
und der Rat kehrte zum ersten Geschaft zuruck. Weil sich
aus der Kundschaft gezeigt, dass Anton Trutmann wirklich
«ob dem Diebstahl ergriffen worden» sei, solle er am kiinf-
tigen Mittwoch, dem Joder- und Rochustag, nach dem

! Josef Niklaus Zehnder, Der Goldauer Bergsturz, Goldau 1988, S. 165.
2 Schweizerisches Idiotikon, Frauenfeld 1881ff., Band 2, Spalte 308.
3 Bezirksarchiv Kissnacht, 2. Ratsprotokoll. S. 105, abgektirzt 2RP.
+  Pfarrarchiv Kissnacht, Jahrzeitbuch 1639, Folio 236r.

5 Staatsarchiv Schwyz, Urkunde Nr. 1566.

¢ Quellen zur Geschichte der Landschaft Kiissnacht am Rigi, abge-
kirzt QK, Band 1, Nr. 15,

Gottesdienst in die Trulle gesteckt werden. Es solle aber
nicht getrillt werden. Auch solle eine frische Erdbirne vor
die Trulle gelegt und nach einer Stunde der Verurteilte vor
den Amtsmann gefihrt und ein guter Zuspruch gehalten
werden.

Zur Erklarung: Der Tag der beiden Heiligen Joder, das
ist Theodul, und Rochus, 16. August, war in Kussnacht
gebotener Feiertag.* Die Trulle war ein grosser runder
Vogelkafig fur Menschen, aufgestellt auf dem Dorfplatz,
gedreht wurde sie besonders, wenn Trunkenbolde im Pran-
ger steckten.

Mit diesem Urteil hielt sich der Rat an den Gnadenbrief
vom 23. Oktober 1712, in welchem Schwyz nach dem
2. Villmergerkrieg den Kussnachtern in Punkt 10 das
Zugestandnis gemacht hatte:

Wir verwilligen ihnen auch, dass sie diejenigen, so Obst-
oder andere Feld- oder Gartenfrichte wider Verbot neh-
men und rauben, auch andern Leuten ihre Kithe oder Geis-
sen unerlaubterdingen melken oder saugen wurden, mit
der Trulle abstrafen.

Das Zehntenrecht des Frauenklosters
St. Andreas in Sarnen

Dieses Benediktinerinnenkloster war wie das Mannerklo-
ster in Engelberg gegriindet worden und wurde erst 1615
nach Sarnen verlegt.

Seit 1259 besassen die Grafen von Habsburg als Lehen
des Klosters Murbach im Elsass die Vogtei uber das Bene-
diktinerkloster Luzern und damit auch tber Kissnacht.
AlsRudolf von Habsburg 1291 vom Kloster Murbach Stadt
und Kloster Luzern samt den zugehorigen Dinghofen
kaufte, kam das Patronatsrecht der Kussnachter Kirche,
d.h. das Recht, den Pfarrer einzusetzen und tber die Ein-
kinfte der Pfarrei zu verfugen, in Habsburger Hande.

1361 schenkte Herzog Rudolf IV. die Pfarrkirche Kuss-
nacht dem Frauenkloster Engelberg, das damals viele Non-
nen aus habsburgischem Gebiet zahlte.6 Herzog Rudolf ist
uns sympathisch, er hat den Zunamen der Stifter. Er tat in
Wien den ersten Spatenstich zum Bau des Stefansdoms,
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grundete die Universitat Wien und liess 1358 von Rappers-
wil nach Hurden einen 1300 m langen Steg bauen.

Die Kussnachter suchten, die Zehntenlast zu verrin-
gern. 1408 wurde der Heu-, Rindvieh-, Ross-und Kohlgar-
ten-Zehnten umgewandelt in jahrlich 15 Malter Hafer.
Kohlgarten ist Gemusegarten, 15 Malter waren ungefihr
6360 Liter.’

1490 wurde der nasse Zehnten auf Wein und Nussol,
auch kleiner Zehnten genannt, abgelost. Es blieb der
Sichelzehnten auf Getreide, auch grosser Zehnten
genannt.®

Der Prozess um den Kartoffelzehnten

Als die Einwohner neben Getreide auch Erdapfel pflanz-
ten, verlangte der Vertreter des Frauenklosters unverhofft
den zehnten Teil des Ertrages. Der Klostervogt habe, wie
die Uberlieferung erzahlt, bei einem Kartoffelacker ste-
hend, nicht gesagt: Ich will davon den Zehnten, sondern
unuberlegt sei ihm der Satz entschlupft: Ich will den Sichel-
zehnten, worauf der Ammann erwiderte: So nimm die
Sichel und hau die Stauden ab!

Am 22. September 1771 beschloss der Rat: Alle Schrif-
ten betreffend des Zehnten des Gotteshauses Sarnen sollen
untersucht werden, um das unbegriindete Begehren des
Erdapfelzehnten abweisen zu konnen. Der dreifache Rat
erwahlte Anfang Oktober einen Ausschuss aus je drei Mit-
gliedern des Rates und der Landleute mit dem Auftrag, den
Handel mit allem Ernst zu betreiben, jedoch niemals vom
Hauptpunkt abzuweichen.?

Sarnen hatte den Streitfall vor Landammann und Land-
rat nach Schwyz gezogen. Er kam am 7. Oktober 1771 zum
Austrag. Gestutzt auf das begrundete Urteil 1 kann man die
Argumente des Frauenklosters so zusammenfassen:

— Seit einigen Jahren sind wir beim grossen Zehnten
benachteiligt, weil die Einwohner von Kiissnacht statt
Getreide sehr viel Erdapfel pflanzen und davon keinen
Zehnten bezahlen wollen.

— Das Kloster ist aber «Universal Decimator» gewesen,
d.h.eshat den Zehnten von allem bezogen, und fast iberall
werden die Erdapfel unter den grossen Zehnten gerechnet.

— 1490 hat sich das Kloster nur um den kleinen nassen
Zehnten auskaufen lassen. Was darum die Kussnachter
nicht «specifice» beweisen konnen, um welche Gattung
Fruchte sie sich ausgekauft haben, ist alles andere zehnt-
pflichtig geblieben, auch die Erdapfel.
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Demgegentuiber brachten die Kussnachter folgende
Grunde vor:

— Wir haben uns 1408 vom Ross-, Rindervieh-, Heu-
und Kohlgarten- und 1490 vom kleinen und nassen Zehn-
ten losgekauft. Dem Kloster ist nur geblieben, was in die
Sichel fallt.

— Die Erdapfel fallen nicht unter den Sichelzehnten, da
sie keine Frucht (kein Getreide) sind, was bei «solcher
Offenbarkeit» keines Beweises bedarf.

— Schon seit vielen Jahren sind in der Landschaft Kuss-
nacht Erdapfel gepflanzt worden, und das Kloster hat hie-
von niemals einen Zehnten oder Zehntenersatz verlangt.

— Die Erdapfel waren unter keinem andern als dem
Kohlgarten-Zehnten zu rechnen, von diesem hat sich
Kussnacht 1408 losgekauft.

— Wenn das Kloster seine Zehntenrechnung einsieht,
wird es feststellen, dass der Sichelzehnten nicht abgenom-
men hat, sondern namhaft angewachsen ist.

— Darum moge das Kloster mit seinem Begehren abge-
wiesen und zum Ersatz der uns erwachsenen Kosten verur-
teilt werden.

Landammann und Rat horten sich Rede und Gegenrede
der Lange nach an, liessen sich die vorgezeigten Schriften
vor-und ablesen und dannihre «reife reflectiones» hiertiber
walten. Sie gelangten zu einem einhelligen Urteil: In Anbe-
tracht des deutlichen und klaren Buchstabens und der seit-
herigen Ubung, welche die beste und eigentliche Ausle-
gung des Buchstabens ist, haben wir nicht finden konnen,
dass das Gotteshaus zu St. Andreasin Sarnen den Erdapfel-
zehnten begrundet ansprechen kann. Unsere getreuen, lie-
ben Angehorigen zu Kissnacht sind fir je und alle Zeit
gegentiber dem Gotteshaus Sarnen vom Erdapfelzehnten
befreit. Das Gotteshaus soll thnen die erlittenen Kosten
ersetzen.

Die Sieger liessen sich das Urteil vom Landschreiber
Maurus Fohn auf einem grossen Pergament ausfertigen
und besiegeln. Die Urkunde ist kalligraphisch ausgezeich-
net gestaltet.

7 QK2 Nr. 95.
8 QK4 Nr. 267.
9 2RPS. 316.

10 Bezirksarchiv Kissnacht, die Urkunde misst 64X52 cm. Dasrote Sie-
gel, @ 61 mm, in Holzkapsel, hingt gut erhalten an rotem Band.



Der dreifache Rat in Kissnacht nahm am 19. Oktober
den Bericht des Ausschusses entgegen. Der Landschreiber
protokollierte: Der Rechtshandel ist von unsern gnidigen
Herren Vatern und Obern, Gott sei Lob, zu unsern Gun-
sten ausgefallen. — Zur Tilgung der Kosten wurde eine frei-
willige «aber auch freigebige» Steuer ausgekiindet, welche
von Haus zu Haus einzusammeln sei. Das Archiv solle
sicher verwahrt und geordnet in die Kirche transportiert
werden.!!

1 2RP S. 316f.
12 2RP S. 261.
B Staatsarchiv Schwyz, Akten 1, 208.

Die Ablosung des Sichelzehnten

Schonam 6. Januar 1769 hatte der dreifache Rat, der auffal-
lender- und ausnahmsweise unter dem Prasidium des Lan-
dessackelmeisters von Hospital und des Siebners Schriber,
beide von Arth, tagte, die Frage aufgeworfen, ob es der
Landschaft nicht zutraglich ware, wenn man bezuglich des
Sichelzehnten einen ginzlichen Auskauf oder wenigstens
eine Ermassigung (ad motiation) auf gewisse Jahre zu errei-
chen trachte.!2 Der Pfarrer moge sich erkundigen, wieweit
Sarnen dazu Hand bieten wurde. Anscheinend verlief die
Angelegenheit im Sand. Bei der Kenntnisnahme vom Aus-
gang des Prozesses wurde wieder eine wiinschbare «ganzli-
che redemption» des grossen Zehnten angetont.

Der Untergang der alten Eidgenossenschaft machte
Uberall den Zehnten zu einem heiss umstrittenen politi-
schen Thema. Die helvetischen Behorden unternahmen
nach franzosischem Vorbild mehrere Anlaufe, die Zehn-
tenlasten zu beseitigen. Mit Hilfe von Schwyz gelangten
Kussnacht und das Kloster Sarnen zu einer Einigung. Das
Frauenkloster war vertreten durch eine Delegation aus
Obwalden, an der Spitze der regierende Landammann
Josef Simon Vonflie. Kussnacht hatte den Bezirkslandam-
mann Johann Josef Stutzer und sechs weitere Behordemit-
glieder abgeordnet, darunter alt Statthalter Ignaz Trut-
mann. Beide Parteien erbaten sich als Vermittler einige
Vorgesetzte von Schwyz. Nachdem mehrere Versuche
fruchtlos verlaufen waren, kam am zweiten Tag dank der
«unermudlichen Geduld und wohlmeinenden Vorstellun-
gen» von Amtsstatthalter Meinrad Suter und zwei alt
Landammannern von Schwyz ein Vertrag zustande. Aus-
kaufssumme 500 neue Louisdors, 1 Louisdor zu 16 Schwei-
zer Franken gerechnet. Das Dokument vom 13. Marz 1804
enthalt auch die Quittung fir die Abzahlungen bis 1808.12

Laut Familientradition sei besonders der frithere Land-
schreiber von Kussnacht und Regierungsstatthalter des Kan-
tons Waldstatten Ignaz Trutmann (1752—1821) den Kuss-
nachtern mit klugem Rat und zaher Ausdauer beigestanden.
Es war der letzte Dienst, den er seiner Heimatgemeinde lei-
stete. Im nachsten Monat verliess er die Schweiz, reiste nach
Munchen und Wien und sah die Heimat nie wieder.

107






	Der Prozess um den Kartoffelzehnten in Küssnacht, 1771

